
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1975/6/24 3Ob130/75
(3Ob150/75)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1975

Norm

ZPO §527 B5

ZPO §528 C4

ZPO §528 C6

Rechtssatz

Gibt das Rekursgericht neben einem Aufhebungsbeschluß ohne Rechtskraftvorbehalt dem Antrag des Verp9ichteten

"auf Aufhebung aller Exekutionsakte als nichtig" durch die Formulierung, "dem Rekurs im übrigen keine Folge zu

geben", nicht statt, so ist dagegen ein Rechtsmittel des Verpflichteten zulässig.
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